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Vom 7. November 2024

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1. Das Forderprogramm zielt darauf ab, nicht-6ffentliche Grundsttickseigentiimer:innen

bei der Umsetzung von Malinahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu
unterstitzen, um die 6kologische Nachhaltigkeit zu verbessern und sich an die
Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Das Programm besteht aus vier
Teilmodulen:

1. Dachbegrinung,

2. Fassadenbegriinung,

w

Entsiegelung von Flachen,
4. Anlagen zur Regenwasser- und Grauwassernutzung.

Diese Malinahmen bieten zahlreiche Vorteile. Begriinte Fassaden und Dacher von
Privat- und Gewerbegebauden haben ein oft ungenutztes Potenzial, insbesondere in
stadtischen Umgebungen, wo Grinflachen knapp sind. Sie tragen zu einem
gesunderen, lebenswerteren und attraktiveren Wohnumfeld bei, fordern die
innerstadtische Biodiversitat und binden Feinstaub sowie Stickoxide. Zudem kénnen
begriinte Dacher und Entsiegelung dazu beitragen, Niederschlagswasser dezentral
zurtckzuhalten, was die Gefahren von Starkregen mindert und die Qualitat der
Gewasser verbessert. Die Entsiegelung von Flachen zielt auch darauf ab, Gberhitzte
Bereiche zu entlasten, das lokale Mikroklima zu verbessern und die Lebensqualitat zu
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steigern. Durch die Nutzung von Regenwasser und Grauwasser wird Trinkwasser
eingespart, die Regenkanalisation entlastet und die Gewassergute verbessert. Die
Bereitstellung von Beratungsleistungen zur Klimaanpassung unterstitzt
Grundsttickseigenttiimer:innen, fundierte Informationen und Fachwissen fiir die
Planung und Umsetzung individueller Mal3nahmen zu erlangen. Die Forderung soll
zur Eigeninitiative anregen und zu einer umfangreichen Verbreitung der unterstitzten
Malinahmen fihren.

Die Freie Hansestadt Bremen gewéhrt nach Mal3gabe dieser Forderrichtlinie unter
Beachtung der §8§ 23 und 44 der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen
(LHO), der hierzu geltenden Verwaltungsvorschriften sowie des Bremischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BremVwV{G) finanzielle Zuschiisse zur Férderung

der nach Ziffer 1.1 genannten Ziele und Zwecke.

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr
entscheidet die Bewilligungsbehérde aufgrund ihres pflichtgeméflen Ermessens im
Rahmen der verfuigbaren Haushaltsmittel.

Sollte die Zuwendung als staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des
Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV) einzustufen sein,
erfolgt die Forderung als De-minimis-Beihilfe auf Grundlage der Verordnung (EU)

Nr. 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 lber die Anwendung der
Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union auf
De-minimis-Beihilfen (Allgemeine De-minimis-Verordnung 2023/2831)%, in der jeweils
geltenden Fassung.

Gegenstand der Férderung
1. Modul — Dachbegrinung
Gefordert werden die Anlage von Dachbegriinungen mit extensiver oder intensiver

Begrinung ab einer Gréf3e von 10 m?2.

Die Hohe der durchwurzelbaren Schicht muss fur den gewtinschten Rickhalt von
Regenwasser mindestens 10 cm betragen. Alternativ ist die Anforderung erfullt, wenn
der Spitzen-Abflussbeiwert (Cs-Wert) kleiner oder gleich 0,5 (= 50 % Abfluss) betragt.
Die Hohe des Begriinungsaufbaus respektive des Cs-Werts ist fur die Abrechnung
durch das ausfuihrende Fachunternehmen zu bestatigen und im Rahmen des
Fordermittelnachweises vorzulegen. Bei geringer Aufbauhdhe der Begriinung ist der
Abflussbeiwert gegebenenfalls mit einem Prufzeugnis nachzuweisen.

Forderfahig sind alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Mal3hahme ab
Oberkante Dachabdichtung entstehen. Mal3nahmen zur Verbesserung der
Tragfahigkeit von Dachern im Zusammenhang mit einer Begrinung sind ebenfalls
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forderfahig. Dachbegrinungen auf Asbest- oder PVC-haltigen Dachabdeckungen
werden nicht geférdert.

Niederschlagswasser aus Dachablaufen begrunter Dacher soll der Versickerung
zugefuhrt werden, wenn die Bodenverhaltnisse dies ermoglichen.

2. Modul - Begriinung von Fassaden

Gefdrdert wird die Neuanlage von Fassadenbegrinungen (boden- oder
wandgebunden) bei Neubauten sowie die Nachristung vorhandener Fassaden.

Die Fassadenbegriinung muss so angelegt sein, dass sie in Summe eine Endgrol3e

von mindestens 10 m? erreichen kann. Rankhilfen sind an die unterschiedlichen
Fassadentypen entsprechend anzupassen, so dass Beschadigungen
ausgeschlossen sind. Bodengebundene Bepflanzungen sind in der Regel mit
Pflanzenarten aus der Empfehlungsliste (ist mit den Antrags-unterlagen erhaltlich)
auszufuhren.

Forderfahig sind alle Kosten im Zusammenhang mit einer MalRnahme, die durch
einen Fachbetrieb nach den anerkannten Regeln der Technik (FLL-
Fassadenbegriunungsrichtlinien) oder in Eigenleistung ausgefuhrt wird. Dazu
gehdren: Planungskosten, vorbereitende Malinahmen wie das Entsiegeln befestigter
Flachen, die Bodenaufbereitung bzw. der Bodenaustausch, Materialkosten, Pflanzen
und PflanzmalRnahmen. Forderfahig sind ebenfalls die Kosten der Herstellungspflege
fur 12 Monate durch einen Fachbetrieb. Die Kostenerstattung hierflir muss bereits bei
Einreichen des Forderantrags beantragt und ein Fachbetrieb mit der
Herstellungspflege beauftragt werden.

Nicht forderfahig sind die Anlage von Fassadenbegriinung mit Selbstklimmern, fir die
Maflinahme notwendige Fassadensanierungen und Sanierung vorhandener
Fassadenbegrinungen.

3. Modul - Entsiegelung von Flachen

Gefordert wird die Entsiegelung von versiegelten (z.B. Gberbauten oder
wasserundurchlassig befestigten) Flachen und deren Umwandlung in unversiegelte
Flachen (Vegetationsflache) oder wasserdurchlassig befestigte Flachen

(Teilentsiegelung bzw. Belagsanderung). Geférdert werden Flachen ab 20 m?2.
Forderfahig sind alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Durchfihrung der
MalRnahme durch einen Fachbetrieb oder in Eigenleistung entstehen. Dazu gehdren
Kosten fiir die Aufnahme und Entsorgung der Befestigung, Aufbringen geeigneten
Bodenmaterials und Bepflanzung der entsiegelten Flache. Bei Teilentsiegelungen
bzw. Belagsanderung werden auch Material- und Arbeitskosten zur fachgerechten
Herstellung von Unterbau und Belag gefordert.

Eine Boden- und Grundwassergefahrdung als Folge der Entsiegelung muss
ausgeschlossen sein. Das Niederschlagswasser muss bei der Versickerung
unbelastet sein, um eine Gefahrdung von Boden, Vegetation und Grundwasser
auszuschlieBen. MalRgebend hierfur ist das Bremische Wassergesetz (BremWG) vom
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8. Dezember 2020 sowie die auf dessen Grundlage erfolgte Bekanntmachung der
Anforderungen an die dezentrale Beseitigung von Niederschlagswasser vom 1.
August 2014 in Verbindung mit den 88 4 und 7 des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG) vom 1. Marz 1999.

Die entsiegelte Flache darf nicht an die Kanalisation angeschlossen werden. Das
gesamte auf der entsiegelten Flache anfallende Niederschlagswasser ist dezentral
vor Ort zu versickern. Bei einer vollstandigen Entkoppelung des Grundstticks sind die
fur die Abwasserbeseitigung zustandigen Unternehmen in Bremen bzw. Bremerhaven
hierliber in Kenntnis zu setzen.

Es muss ggf. ein Nachweis Uber die fachgerechte Entsorgung der entfernten
Materialien erbracht werden.

4. Modul - Anlagen zur Nutzung von Regenwasser und Grauwasser

Gefordert werden die Neuinstallation und Nachristung von Anlagen zur Nutzung von
Regenwasser und Grauwasser aus der Kdrperreinigung in Wohn- und
Gewerbegebauden fir die Zwecke der Toilettenspiilung und/oder
Gartenbewésserung. Regenwassernutzungsanlagen sind Vorrichtungen, die von
Dachflachen ablaufendes Regenwasser in dezentralen Speichern sammeln und
dieses fur die vorgenannten Zwecke als Betriebswasser zur Verfiigung stellen. In
Grauwassernutzungsanlagen gemal dieser Richtlinie werden leicht verschmutzte
Abwasser aus der Kdrperreinigung vorbehandelt und einer erneuten Nutzung
zugefuhrt.

Die Forderung umfasst bauliche und technische Malinahmen, wie beispielsweise:
den Bau oder die Installation eines Speichers inklusive der erforderlichen
Erdarbeiten, die Installation eines separaten Leitungssystems zu den
Verbrauchsstellen, die Installation einer Anlage, um leicht verschmutzte Abwasser
aus der Korperreinigung vor der Nutzung ausreichend zu reinigen, die Installation
aller technischen Bauteile, die mit der Regen- oder Grauwassernutzungsanlage in
Verbindung stehen und die Wiederherstellung des vorherigen Zustands.
Anschliel3ende Verschonungsarbeiten (z.B. Malereiarbeiten etc.) werden nicht
gefordert.

Die Anlagen mussen den aktuellen Regeln der Technik entsprechen. Die Vorgaben
der gultigen Trinkwasserverordnung (8 12) sind einzuhalten. Zudem sind oberirdische
Gartenzapfstellen entsprechend zu kennzeichnen (,kein Trinkwasser®). Anlagen, die
eine Zugabe von chemischen Mitteln beinhalten, werden nicht gefordert. Bauteile aus
PVC werden ebenfalls nicht geférdert. Anlagen zur Nutzung von Regenwasser
werden nur gefordert, wenn die anzuschlie3ende Dachflache eine Grél3e von mehr

als 50 m? hat und der angeschlossene Speicher mindestens 2 m?3 nutzbares Volumen
fasst. Unbelastetes Niederschlagswasser von Uberlaufen aus Wasserspeichern soll
maglichst der Versickerung zugefuhrt werden, sofern die Boden- und
Grundwasserverhaltnisse dieses ermdglichen.
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Das Betriebsrisiko der Anlage tragt der Betreiber.

Zuwendungsempfangende

Antragsberechtigt sind nattrliche und juristische Personen des privaten Rechts, die
Eigentimer:innen von Grundstticken und/oder Geb&uden im Land Bremen sind oder
sonst dinglich Verfiigungsberechtigte (z.B. Erbbauberechtigte). Eine
Eigentimergemeinschaft kann fir inr gemeinschatftliches Eigentum Antragstellerin
sein. Der Antrag muss vom/von der Verwalter:in oder von einem/einer
bevoliméachtigten Vertreter:in der Eigentimergemeinschaft gestellt werden. Das
Eigentum darf nicht mehrheitlich im Besitz der 6ffentlichen Hand sein. Zur 6ffentlichen
Hand im Sinne dieser Forderrichtlinie gehoren: der Bund, die Lander, die Gemeinden,
Gemeindeverbéande, juristische Personen des o6ffentlichen Rechts, Einrichtungen und
Anstalten des o6ffentlichen Rechts, offentliche Unternehmen, an denen die 6ffentliche
Hand mehrheitlich beteiligt ist.

Zuwendungsvoraussetzungen

Gefordert werden nur freiwillige Malinahmen. Muss eine Fassadenbegrinung,
Dachbegriinung, Entsiegelung oder Installation einer Regenwasser- bzw.
Grauwassernutzungsanlage entsprechend einer gesetzlichen Verpflichtung
durchgefuhrt werden, z.B. infolge der Bestimmungen der Landesbauordnung, der
Regelung in einem Bebauungsplan oder durch eine Auflage in der Baugenehmigung
oder in einer vergleichbaren Befugnis, entfallt eine Forderung nach dieser Richtlinie.

Die Gesamtfinanzierung der vom Antragsteller vorgesehenen Mal3nahme muss bei
Antragstellung sichergestellt sein.

Mit der MaRnahme darf nicht vor Bewilligung der Férderung begonnen werden. Uber
Ausnahmen entscheidet die Bewilligungsbehdrde auf Antrag.

Jede Anlage kann nur einmal gefordert werden.

Art und Umfang, H6he der Zuwendung

Die Forderung erfolgt als Projektférderung in Form eines nicht riickzahlbaren
Zuschusses. Finanzierungsart ist die Anteilfinanzierung.

Die Senatorin fur Umwelt, Klima und Wissenschatft priift, ob die Mal3hahme
technisch, 6kologisch und wirtschatftlich sinnvoll ist und stellt die forderfahigen Kosten
(Baukosten einschlief3lich technischer Nebenkosten) fest.

1. Modul — Dachbegrinung
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Bei einer Hohe der durchwurzelbaren Schicht von mindestens 10 cm oder einem
Spitzen-Abflussbeiwert Cs kleiner oder gleich 0,5 (mindestens 50 % Regenriickhalt)
werden bis zu 25 % der forderfahigen Kosten einer Anlage, hochstens jedoch 5.000

Euro gefordert. Die Férderhdhe pro m?2 begrinter Flache betragt maximal 45 Euro.
Bei einer Hohe der durchwurzelbaren Schicht von mindestens 15 cm oder einem
Spitzen-Abflussbeiwert Cs kleiner oder gleich 0,3 (mindestens 70 %
Regenrtckhaltung) werden bis zu 30 % der forderfahigen Kosten einer Anlage,

hdchstens jedoch 6.000 Euro gefordert. Die Forderhdhe pro m?2 begrinter Flache
betragt maximal 50 Euro.

Wird bei einer durchwurzelbaren Schicht von mindestens 10 cm eine die Biodiversitat
fordernde Bepflanzung bzw. Gestaltung vorgesehen (mindestens eine vielfaltige
Bepflanzung mit Bliihdauer tber die gesamte Vegetationszeit, weitere Mdoglichkeiten:
»+Anhugelungen® mit Substrat, Nistmoglichkeiten fur Insekten, etc.), so erhoht sich die

Foérderung um 5 Euro pro m? begrinter Flache. Dieser Bonus betragt maximal 1.500
Euro je Forderung je Grundstick.

Eigenleistungen bleiben bei der Férderung unbericksichtigt.

Bei unvorhergesehenen Mehrkosten wahrend der Bauphase kann eine
Nachbewilligung schriftlich beantragt werden. Die maximal mégliche
Gesamtforderung von 5.000 Euro respektive 6.000 Euro (jeweils ohne Forderbonus)
darf nicht Gberschritten werden.

2. Modul - Begriinung von Fassaden

Gefordert werden bis zu 50 % der forderfahigen Kosten einer Malinahme, héchstens
jedoch 5.000 Euro.

Die Gesamtkosten der Begrinung missen mindestens 250 Euro betragen.

Wird die Fassadenbegrinung in Eigenleistung gebaut, sind lediglich Kosten fur
Materialien und Pflanzen férderfahig.

Bei unvorhergesehenen Mehrkosten wahrend der Bauphase kann eine
Nachbewilligung schriftlich beantragt werden. Die maximal mégliche
Gesamtforderung von 5.000 Euro darf nicht tGberschritten werden.

3. Modul - Entsiegelung von Flachen

Gefordert werden bis zu 30 % der forderfahigen Kosten einer Malinahme, héchstens

jedoch 5.000 Euro. Die Forderhdhe entsiegelter Flache betragt maximal 40 Euro pro

m2.

Eigenleistungen bleiben bei der Férderung unbericksichtigt.

Bei unvorhergesehenen Mehrkosten wahrend der Bauphase kann eine
Nachbewilligung schriftlich beantragt werden. Die Gesamtforderung von 5.000 Euro
darf nicht Gberschritten werden.

4. Modul - Anlagen zur Nutzung von Regenwasser und Grauwasser

Gefordert werden bis zu 40 % der forderfahigen Kosten einer Anlage, hdchstens
jedoch 5.000 Euro. Wird ein Regenwasserspeicher ausschlief3lich fur die
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Gartenbewésserung genutzt, so werden bis zu 25 % der foérderfahigen Kosten der
Anlage, hoéchstens jedoch 1.500 Euro geférdert.

Eigenleistungen bleiben bei der Férderung unbericksichtigt. Bei allen
Installationsarbeiten im Zusammenhang mit Trinkwasser fiihrenden Leitungen einer
Anlage sind Eigenleistungen nur zulassig, wenn vorher eine entsprechende fachliche
Ausbildung nachgewiesen wird.

Bei unvorhergesehenen Mehrkosten wéhrend der Bauphase kann eine
Nachbewilligung schriftlich beantragt werden. Die Gesamtférderung von 5.000 Euro
darf nicht Gberschritten werden.

Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Die Foérderung einer Mal3Bhahme durch die Zuwendungsgeberin entbindet
Antragstellende nicht von der Pflicht, gegebenenfalls weitere rechtlich erforderliche
Befugnisse einzuholen. Ebenfalls nicht eingeschlossen ist die Anzeige des Betriebs
einer Regen- oder Grauwassernutzungsanlage beim zustandigen Gesundheitsamt in
Bremen bzw. Bremerhaven, soweit diese gemal Trinkwasserverordnung erforderlich
ist. Der Betrieb einer Regen- oder Grauwassernutzungsanlage ist bei den flr die
Abwasserbeseitigung zustandigen Unternehmen in Bremen bzw. Bremerhaven
anzuzeigen.

Fuhrt die Férderung einer MalRnahme nach dieser Forderrichtlinie zu einer
Mieterhdéhung, liegt eine nicht sachgerechte Verwendung der Férdermittel vor.

Bei nicht sachgerechter Verwendung der Férdermittel sind die Fordermittel auf
Aufforderung innerhalb eines Monats mit 5 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz
jahrlich verzinst zuriickzuzahlen; ebenso wenn die geférderte Mal3hahme innerhalb
eines Zeitraums von weniger als zehn Jahren nach Fertigstellung abgebaut, entfernt
bzw. erneut versiegelt wird. Die Bewilligungsbehorde oder eine von ihr beauftragte
Stelle ist berechtigt entsprechende Nachpriufungen vor Ort vorzunehmen.

Das Land Bremen behalt sich vor, prioritar MaRnahmen in den Stadtvierteln zu
fordern, die gemaR der Planungshinweiskarte Hitze besonders stark von Uberhitzung
betroffen sind, eine hohe bauliche Dichte aufweisen und zugleich einen hohen Anteil
hitzesensibler Personen haben.

Der Anspruch auf Férderung erlischt nach zwdélf Monaten. Die Frist beginnt mit Datum
des Forderbescheids. In begriindeten Fallen kann diese Frist auf Antrag einmalig um
sechs Monate verlangert werden.
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Soweit es sich bei der Forderung um eine Beihilfe handelt, wird diese als Deminimis-
Beihilfe nach MalRgabe der Allgemeinen De-minimis-Verordnung 2023/2831 gewabhrt.
Der Gesamtbetrag der einem einzigen Unternehmen? gewahrten De-minimis-
Beihilfen darf den Betrag von 300.000 EUR in einem Zeitraum von drei Jahren nicht
Ubersteigen. Sie darf erst gewahrt werden, nachdem das antragstellende
Unternehmen eine Erklarung in schriftlicher oder elektronischer Form Uber alle De-
minimis-Beihilfen angegeben hat, die es innerhalb von drei Jahren erhalten hat (,De-
minimis-Erklarung“). Uber die gewahrte De-minimis-Beihilfe erhalt das Unternehmen
eine De-minimis-Bescheinigung, die bei zukiinftigen Beantragungen von De-minimis-
Beihilfen vorzulegen ist. Diese Bescheinigung ist zehn Jahre aufzubewahren und auf
Verlangen der berechtigten Stelle vorzulegen. Die weiteren Bestimmungen sind zu
beachten.

Eine Erfolgskontrolle erfolgt durch die Bewilligungsbehdrde bzw. einer von ihr
beauftragten Stelle. Die Zuwendungsempfangenden werden mit dem
Zuwendungsbescheid dazu verpflichtet, die fur eine Erfolgskontrolle der
Foérdermal3nahme erforderlichen Informationen und ggf. Nachweise zur Verfigung zu
stellen. AuRerdem ist eine Mitwirkung an einer Evaluation des Forderprogramms
verpflichtend.

Verfahren
Die Antragstellung ist laufend mdglich.

Antrage auf Fordermittel sind in schriftlicher Form an die Senatorin fir Umwelt, Klima
und Wissenschaft zu adressieren. Die Senatorin fur Umwelt, Klima und Wissenschaft
ist die bewilligende Stelle. Die Bearbeitung der Antrage erfolgt durch einen
beauftragten Dritten.

Das Antragsformular kann von der Homepage der Bremer Umwelt Beratung e.V.
unter https://www.bremer-umwelt-beratung.de/Foerderprogramme.html
heruntergeladen werden.

Dem Antrag sind je nach Modul folgende Unterlagen hinzuzuftigen.
1. Dachbegrinung:
- Grundstucksplan (z.B. M 1:500) bzw. eine Skizze mit Kennzeichnung und
Abmessungen der geplanten Grindachflache

- Fotos des Ist-Zustands

- Kostenvoranschlag
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Entsiegelung:

Grundstucksplan (z.B. M 1:500) bzw. eine Skizze mit den Abmessungen
der zu entsiegelnden Flache

Fotos des Ist-Zustands

Kostenvoranschlag

Regenwasser- und Grauwasseranlagen:

Grundstickslageplan (z.B. M 1:500) sowie Grundrisszeichnungen M 1:100
(letztere als unbeglaubigte Kopien) mit skizzenmaliiger Eintragung aller zur
Anlage gehoérenden Bauteile (Lage der notwendigen Anlagenteile wie

Speicherbehalter, ggf. Aufbereitung, Hauswasserzentrale, Zuleitungen und
Uberlaufleitungen bzw. Versickerungsanlagen, sowie Entnahmestellen etc.)

Kostenvoranschlag

Fassadenbegrinung:

Grundsticksplan (z.B. M 1:500), Ansicht der zu begriinenden Gebaudeseite
mit Kennzeichnung und Abmessungen der geplanten Begriinung,
ersatzweise eine entsprechende Skizze mit Kennzeichnung und
Abmessungen der geplanten Begriinung

Kostenvoranschlag mit Angaben zur Ausfiihrung der Begriinung,
mindestens zur Pflanzenwahl und ausgewéhlter Rankhilfe

bei Nachriistungen: Fotos des derzeitigen Bauzustands

7.5 Eine Bewilligung erfolgt in Form eines schriftlichen Bescheides, der die Hohe des

7.6

7.7

bewilligten Zuschusses angibt.

Die Auszahlung der Forderung erfolgt nach Fertigstellung der Anlage /
EntsiegelungsmalRnahme, Vorlage der Kostenbelege und nach Bestéatigung der
mangelfreien Abnahme durch die Bewilligungsbehérde bzw. einer von ihr
beauftragten Stelle.

Fur die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fur den
Nachweis und die Prufung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Riuckforderung der gewahrten
Zuwendung gelten die VV zu 8§ 44 LHO, soweit nicht in den Forderrichtlinien
Abweichungen zugelassen worden sind.
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8. Geltungsdauer
Die Forderrichtlinie tritt am Tag nach ihrer Veroffentlichung in Kraft und ist bis zum
31.12.2027 befristet.

Bremen, den 19. Dezember 2024
Die Senatorin fur Umwelt, Klima und Wissenschaft

FuBBnoten
1) ABI.LEU L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831

2) Zum Begriff ,ein einziges Unternehmen* s. Artikel 2 Absatz 2 der De-minimis-
Verordnung 2023/2831.

Seite 10 von 10



	Förderrichtlinie zur Umsetzung von Schwammstadtmaßnahmen auf privaten Flächen (Förderprogramm Schwammstadt)
	Vom 7. November 2024
	Fußnoten



